
Entgelte für den Zugang zum Elektrizitätsverteilnetz

der Stadtwerke Schwedt GmbH

Gültig ab : 01. Jan. 2012 Stand :  20. Dez.2011

1. Entgelte für die Netznutzung - mit Leistungsmessung (netto
1
)

Jahresleistungspreissystem Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis 

€ pro kW und Jahr ct/kWh € pro kW und Jahr ct/kWh

Umspannung HS/MS - - - -

Mittelspannungsebene 8,40 3,70 74,25 1,07

Umspannung MS/NS 10,25 4,17 78,25 1,45

Niederspannungsebene 16,01 6,59 124,97 2,23

Monatsleistungspreissystem Leistungspreis Arbeitspreis Anmerkung

€ pro kW und Monat ct/kWh

Umspannung HS/MS - -

Mittelspannungsebene 12,37 1,07 gilt nur für kurzzeitige Saisonversorgung

Umspannung MS/NS 13,04 1,45 nach gesonderter Vereinbarung mit dem

Niederspannungsebene 20,83 2,23 Netzbetreiber

2. Entgelte für die Netznutzung - ohne Leistungsmessung (netto
1
)

Jahrespreissystem Grundpreis Arbeitspreis 

€ pro Jahr ct/kWh

Niederspannung (NS) 0,00 6,82

3. Entgelt für die Netznutzung zum Betrieb von abschaltbaren Speicherheizungssystemen o.LM (netto
 1

)

Jahresbenutzungsdauer Jahresbenutzungsdauer

 < 2500 h/a  >= 2500 h/a

Arbeitspreis

ct/kWh

Niederspannung (NS) 1,99 ct/kWh

4. Entgelt für die Netznutzung sonstige unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen o LM (netto
 1

)

Arbeitspreis

ct/kWh

Niederspannung (NS) 1,99 ct/kWh

5. Entgelt für Reservenetzkapazität bei Ausfall der Eigenerzeugung (netto 
1
)

Jahresleistungspreissystem 0 bis 200 h/a 200 bis 400 h/a 400 bis 600 h/a

€ pro kW und Jahr € pro kW und Jahr € pro kW und Jahr

Umspannung HS/MS - -

Mittelspannungsebene 20,99 25,19 29,39

Umspannung MS/NS 25,63 30,76 35,88

Niederspannungsebene 40,02 48,03 56,03

6. Entgelte für Blindstrom - Netznutzung mit Leistungsmessung (netto
1
)

Umspannung HS/MS -

Mittelspannungsebene 0,92 ct/kvarh

Umspannung MS/NS 0,92 ct/kvarh

Niederspannungsebene 0,92 ct/kvarh

Gemessene induktive Blindarbeit, die 50% der Wirkarbeit überschreitet

Netzreservekapazität
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7. Entgelte für die Messung, Messtellenbetrieb und Abrechnung (netto
1
)

(mit Wandler und TK Einrichtung)

mit Messung Messstellenbetrieb Abrechnung

Lastgangzählung € pro Jahr € pro Jahr € pro Jahr

Mittelspannung (einschl. HS/MS) 304,56 531,96 144,97

Preisabschlag für kundens. Wandlers. 234,36

Niederspannung (einschl. MS/NS) 304,56 263,72 144,97

Preisabschlag für kundens. Wandlers. 20,00

Alle Spannungsebenen - Preisabschlag für

 - kundenseitig gestellte TK Einrichtung 0,00

ohne Messung Messstellenbetrieb Abrechnung

Lastgangzählung € pro Jahr € pro Jahr € pro Jahr

Eintarifzähler 2,03 13,90 12,08

Zwei- und Mehrtarifzähler 2,03 21,12 12,08

Smart Meter 2,03 21,12 12,08
Entgelte für einmalige  Messung und Abrechnung pro Jahr

Jahrespreise für abweichende Messung Abrechnung

Mess- und Abrechnungszyklen € pro Jahr € pro Jahr

Monatlicher Zyklus 60,91 120,81

8. Sonstige Entgelte (Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz; § 19 Umlage)

Zusätzlich zu den Netzentgelten wird gemäß § Abs. 7 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz u. ff.

ein Aufschlag erhoben. Der Aufschlag entspricht den vom Verband des Bundesverband der Energie- und ein Aufschlag erhoben. Der Aufschlag entspricht den vom Verband des Bundesverband der Energie- und 

Wasserwirtschaft e.V. - BdEW ermittelten KWK Beträgen. 

Zusätzlich wird gemäß Festlegung der BNetzA vom 14.12.2011 eine § 19 Umlage (StromNEV)

erhoben.

Arbeitspreis Arbeitspreis

KWK-G Umlage § 19 Umlage

ct/kWh ct/kWh

LV Gruppe A [bis 100.000 kWh] 0,002 ct/kWh 0,151 ct/kWh

LV Gruppe B [über 100.000 kWh] 0,050 ct/kWh 0,050 ct/kWh

LV Gruppe C [über 100.000 kWh] 0,025 ct/kWh 0,025 ct/kWh

9. Konzessionsabgabe

Zusätzlich zu den Netzentgelten wird als Aufschlag die an die Gemeinde zu entrichtende Konzessionsabgabe

gemäß Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsvertrag mit der Stadt Schwedt erhoben. 

Arbeitspreis 

ct/kWh

Allgemeine Stromlieferung 1,59 ct/kWh

Schwachlaststarif 0,61 ct/kWh

0,11 ct/kWh

1) 
zuzüglich Steuern, Abgaben und gesetzlichen Zuschlägen (EEG, KWK, § 19 Umlage und Konzesssionsabg.)

Stromlieferung  bei gemessene Sonderkunden über 

30.000 kWh und in 2 Monate  > 30 kW
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